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M E R K B L A T T 

 
über Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen (ins-
besondere für Langmaterial-, Großraum- u. Schwertransporte) gemäß § 70 Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) 
 
 
1.  Vorbemerkungen 
 
Ausnahmen dürfen nur genehmigt werden, wenn alle zumutbaren Möglichkeiten zur 
Einhaltung der Vorschriften der StVZO voll ausgeschöpft sind. 
 
Grundsätzlich gilt, dass Ausnahmen von den Bau- und Betriebsvorschriften der StVZO 
für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen* zur Durchführung von Langmaterial-, 
Großraum- und Schwertransporten nur erteilt werden können, wenn die Beförderung 
bestimmter, in sich unteilbarer Ladungen nicht auf vorschriftsmäßigen Fahrzeugen bzw. 
Fahrzeugkombinationen durchgeführt werden kann und den Einsatz eines entsprechen-
den Spezialfahrzeugs oder -fahrzeugkombination erfordert. 
 
Hierbei soll das Fahrzeug bzw. die Fahrzeugkombination der Ladung möglichst so an-
gepasst sein, dass die Maßüberschreitungen gering bleiben. Es sollte daher keine Fahr-
zeugkombination mit einer großen Länge eingesetzt werden, wenn eine kürzere Version 
ausreichend wäre. Bei Überlänge und Gewichtsüberschreitung dürfen auf den Anhänger 
keine zwei Teile hintereinander verladen befördert werden. Wirtschaftliche Gründe oder 
Umweltgründe können dabei nicht berücksichtigt werden. 
 
Das Thüringer Landesverwaltungsamt wurde als zuständige Stelle zur Entscheidung 
über die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 70 StVZO für den Freistaat 
Thüringen bestimmt. Anträge auf Erteilung von Ausnahmen sind an das Thüringer Lan-
desverwaltungsamt, Referat 520.2, Weimarplatz 4, 99423 Weimar, zu richten. Für tele-
fonische Anfragen steht die Rufnummer (0361) 3773-7416 oder 7419 zur Verfügung. 
 
*) Unter dem Begriff Fahrzeugkombinationen sind Züge (Kraftfahrzeuge mit einem oder zwei Anhän-

gern oder Lastkraftwagen mit einem Anhänger zur Güterbeförderung) und Sattelkraftfahrzeuge 
(Sattelzugmaschinen mit Sattelanhänger) zu verstehen.  

 
 
2.  Voraussetzungen zur erstmaligen Erlangung einer Ausnahmegenehmigung 
 

 Antrag (formlos) auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften 
der StVZO mit folgenden Angaben: 

 

- vollständige Angabe des Antragstellers 
 

- Begründung, weshalb Ausnahme begehrt wird 
 

- Geltungsdauer (max. 6 Jahre) und Geltungsbereich der Ausnahme 
 

- Angabe des betreffenden Fahrzeugs bzw. der Fahrzeugkombination 
 

- Art der zu transportierenden Ladung 
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 Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen (a.a.S.) für den Kraftfahr-
zeugverkehrgemäß § 70 StVZO, aus dem die erforderlichen Ausnahmen, die Eig-
nung des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination und die im Interesse der Ver-
kehrssicherheit für erforderlich gehaltenen Auflagen und Bedingungen hervorgehen 
(Gutachten gemäß § 70 StVZO) im Original 
 

 schriftliche Bestätigung des Versicherers, dass über die gesetzlich vorgeschriebene 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung hinaus für Schäden aus Verschulden ein De-
ckungsschutz in Höhe von mindestens 25 Mio. € - bei Personenschäden 3,75 Mio. € 
je Person - besteht 
 

 vollständige Kopie der Fahrzeugscheine bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I  
 

 Sollen bei Zügen oder Sattelkraftfahrzeugen nachträglich andere als in der Ausnah-
megenehmigung unter Angabe der Fahrzeug-Ident.-Nr. aufgeführten Zug- oder An-
hängefahrzeuge verwendet werden, so ist hierfür eine Ergänzungsausnahmege-
nehmigung erforderlich. Durch ein Gutachten eines a.a.S. für den Kraftfahrzeugver-
kehr muss dazu bestätigt werden, dass die Auflagen und Bedingungen bei der Fahr-
zeugkombination erfüllt sind (Gutachten über die Eignung des Zug- oder Anhänge-
fahrzeugs). Allerdings darf je Ausnahmegenehmigung immer nur eine Fahrzeug-
kombination berücksichtigt werden (z.B. ein Zugfahrzeug und mehrere Anhänger 
oder mehrere Zugfahrzeuge und nur ein Anhänger). Sogenannte Fuhrparkausnah-
men sind grundsätzlich nicht zulässig. 

 
 
3.  Voraussetzungen zur erneuten Erlangung einer Ausnahmegenehmigung 
 

 Antrag auf erneute Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der 
StVZO entsprechend Punkt 2 des Merkblattes 

 
 Gutachten eines a.a.S. für den Kraftfahrzeugverkehr gemäß § 70 StVZO, ob die bis-

herige Ausnahmegenehmigung - insbesondere deren Auflagen und Bedingungen - 
der Verkehrsentwicklung und dem Stand der Technik angepasst werden muss, be-
ziehungsweise eine Bestätigung des a.a.S., ob das ursprüngliche Gutachten gemäß 
§ 70 StVZO hinsichtlich der Verkehrsentwicklung und dem Stand der Technik wei-
terhin Gültigkeit besitzt (im Original) 

 
 erneute schriftliche Bestätigung des Versicherers, dass über die gesetzlich vorge-

schriebene Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung hinaus für Schäden aus Verschul-
den ein Deckungsschutz in Höhe von mindestens 25 Mio. € - bei Personenschäden 
3,75 Mio. € je Person - besteht 

 
 vollständige Kopie der Fahrzeugscheine bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I  

 
 Soll eine Ausnahme, welche durch eine auswärtige Genehmigungsbehörde erteilt 

worden ist, erneuert werden, so ist möglichst das der bisherigen Ausnahme zugrun-
deliegende Gutachten gemäß § 70 StVZO (z.B. in Kopie) beizubringen. Dies ist nicht 
erforderlich, wenn die ursprüngliche Ausnahmegenehmigung durch das Thüringer 
Landesverwaltungsamt erteilt worden ist. 

 


